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1. Nachtragshaushaltssatzung 
 

des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2003 
 

 
Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages 
vom 15. Dezember 2003 folgende Nachtragshaushaltssatzung 
erlassen. 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
   erhöht um  vermindert um   und damit der 
          Gesamtbetrag des 
          Haushaltsplanes 
          einschl.d.Nachträge 
        gegenüber      nunmehr fest- 
        bisher  gesetzt auf 
   EUR   EUR  EUR  EUR              
 
 
1. im Verwaltungshaushalt 
 
   die Einnahmen     6.086.500           9.532.500 119.538.800      116.092.800 
   die Ausgaben       6.850.500           3.946.600 119.538.800      122.442.700 
 
2. im Vermögenshaushalt 
 
   die Einnahmen     1.341.800           4.755.600   33.743.100        30.329.300 
   die Ausgaben       1.745.300           5.159.100   33.743.100        30.329.300 
 

 
 

§ 2 
 
Es werden neu festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite  von bisher    14.335.800 €      auf    13.240.700 € 
2. der Gesamtbetrag der 
    Verpflichtungsermächtigungen  von bisher           0 €     auf              0 € 
 
3. der Höchstbetrag der 
    Kassenkredite     von bisher    12.000.000  €     auf     12.000.000 € 
 
 
 

§ 3 
 
Der Hebesatz für die Kreisumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 
43,00 v. H. der für das Haushaltsjahr 2003 geltenden Umlagegrundlagen nicht verändert. 
 
 

 3 



Amtsblatt 
für den Landkreis Teltow-Fläming 
 
 

§ 4 
 
Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung werden nicht geändert. 
 
 
 
Luckenwalde, den 20. Januar 2004 
 
 
Giesecke 
Landrat 
 
 
 
Gemäß § 78 Abs. 5 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 63 der Landkreisordnung kann 
jeder Einsicht in die 1. Nachtragshaushaltssatzung und ihre Anlagen nehmen. 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2003 des Landkreises Teltow-
Fläming wird hiermit ausgefertigt und im Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming bekannt 
gemacht. 
 
 
Luckenwalde, 02. Februar 2004 
 
 
 
 
 
Peer Giesecke 
Landrat 
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Einladung 

 
zur 3. ordentlichen öffentlichen/ nicht öffentlichen Sitzung des Kreistages 
des Landkreises Teltow-Fläming, am Montag, dem 16.02.2004, um 17:00 Uhr, 
im Kreistagssaal der Kreisverwaltung Teltow-Fläming, Am Nuthefließ 2,  
14943 Luckenwalde  

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 
 1   Mitteilungen des Vorsitzenden  
  
 2   Bestätigung der Niederschrift der 2. ordentlichen Sitzung des 

Kreistages am 15.12.2003 
 

  
 3   Nachfragen zur schriftlichen Antwort der Kreisverwaltung auf die Kleine 

Anfrage 3-0057/03-KT aus der Sitzung des Kreistages am 15.12.2003 
 

  
 4   Kleine Anfrage der PDS-Fraktion zum 3. Gesetz zur Änderung des 

Kindertagesstättengesetzes 
3-0082/04-KT

  
 5   Kleine Anfrage der PDS-Fraktion zur medizinischen Versorgung im 

Landkreis Teltow-Fläming 
3-0086/04-KT

  
 6   Antrag der SPD-Fraktion zur Änderung der Geschäftsordnung für den 

Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming 
3-0044/03/1-
KT 

  
 7   Tätigkeitsbericht des Landrates für das Jahr 2003 3-0090/04-LR
  
 8   Einbringung Haushaltssicherungskonzept 3-0097/04-I 
  
 9   Einbringung Haushaltsplan 2004 3-0098/04-I 
  
 10   Beteiligungsbericht 2002 des Landkreises Teltow-Fläming an 

Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts 
3-0081/04-LR

  
 11   Jahresabschluss 2002 Rettungsdienst Eigenbetrieb des Landkreises 

Teltow-Fläming 
3-0076/04-II 

  
 12   Gebührensatzung Rettungsdienst 2004 3-0075/04-II 
  
 13   Ordnungsbehördliche Verordnung des Landkreises Teltow-Fläming 

über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass 
nach § 14 des Ladenschlussgesetzes für das Jahr 2004 

3-0071/04-II 

  
 14   Gewährleistung der Kindertagesbetreuung 3-0070/03-III 
  
 15   Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs 3-0085/04-I 
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 16   Zuständigkeitsordnung für die freiwilligen Ausschüsse des Kreistages 3-0037/03-I 
  
 17   Berufung der sachkundigen Einwohner für die Ausschüsse des 

Kreistages 
3-0052/04-KT

  
 18   Personelle Veränderungen in Ausschüssen des Kreistages 3-0077/04-KT
  
 19   Bestellung der Mitglieder der Verbandsversammlung beim 

Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam 
3-0089/04-LR

  
 20   Empfehlung für die Bestellung der ordentlichen Mitglieder des 

Verwaltungsrates bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in 
Potsdam 

3-0094/04-LR

  
 21   Bestellung der Mitglieder des Regionalbeirates Teltow-Fläming bei der 

Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam 
3-0095/04-LR

  
 22   Wahl eines Vertreters für die Verbandsversammlung des 

Südbrandenburgischen Abfallzweckverbandes 
3-0068/03-KT

  
 23   Wahl der Regionalräte für die Regionalversammlung der Regionalen 

Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming 
3-0059/04-KT

  
 24   Besetzung des Aufsichtsrates der Verkehrsgesellschaft Teltow-

Fläming mbH (VTF) 
3-0060/04-KT

  
 25   Bestellung der Mitglieder für das Kuratorium des DRK-Krankenhauses 

Luckenwalde 
3-0079/04-KT

  
 26   Wahl der Mitglieder in den Aufsichtsrat der LUBA 3-0061/04-KT
  
 27   Bestellung der Mitglieder für den Beirat des Vereins für Werk- und 

Wohnstätten für Behinderte und regionale Behindertenbetreuung e.V. 
Wünsdorf 

3-0080/04-KT

  

 

Nicht öffentlicher Teil 
 28   Kleine Anfrage der CDU-Fraktion zur finanziellen Lage der 

Kreissparkasse TF in den Geschäftsjahren 2002 - 2003 
3-0096/04-KT

  
 

 

__________________________ 
Bochow 
Der Vorsitzende 
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Beschlüsse der 2. ordentlichen Sitzung des Kreisausschusses des  
Landkreises Teltow-Fläming vom 26. 01. 2004 

 
 
 
 
Vorlagennummer: 3-0067/03-II 
 
Der Kreisausschuss des Landkreises Teltow-Fläming beschloss auf seiner Sitzung am Montag, 
dem 26.01.2004 im nichtöffentlichen Teil: 

 
Der Vertrag zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming und der BBG zum Vorhaben "Paketlösung 
zur Stilllegung von Altablagerungen auf ehemaligen WGT-Liegenschaften im Landkreis Teltow-
Fläming" wird abgeschlossen. (Rechtsgrundlage §48 Abs. 2 Satz 1 LkrO) 
 

Peer Giesecke    Christoph Schulze 
  Vorsitzender des   Mitglied des  
  Kreisausschusses   Kreisausschusses 
 
 
 
Vorlagennummer: 3-0073/04-I 
 
Der Kreisausschuss des Landkreises Teltow-Fläming beschloss auf seiner Sitzung am Montag, 
dem 26.01.2004 im öffentlichen Teil: 
 
 
Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes (BbgLWahlG) vom 
2. März 1994 in der zurzeit geltenden Fassung schlägt der Kreisausschuss dem 
Landeswahlleiter für die Berufung des Kreiswahlleiters und seines Stellvertreters zur Wahl des 
Landtages 2004 für die Wahlkreise 23, 24 und 25 Herrn Jörg Nagel zum Kreiswahlleiter und 
Herrn Karsten Dornquast zum Stellvertreter des Kreiswahlleiters vor. 
 
  Peer Giesecke   Christoph Schulze 
  Vorsitzender des   Mitglied des  
  Kreisausschusses   Kreisausschusses 
 
 
 
Vorlagennummer: 3-0072/04-I 

 
Der Kreisausschuss des Landkreises Teltow-Fläming beschloss auf seiner Sitzung am Montag, 
dem 26.01.2004 im nichtöffentlichen Teil: 

 

Der Landkreis erwirbt die in der Flur 4 der Gemarkung Luckenwalde gelegenen und 
unbebauten Flurstücke 442, 444, 446 und 447 mit einer Gesamtgröße von 205 m². 
 

Peer Giesecke    Christoph Schulze 
  Vorsitzender des   Mitglied des  
  Kreisausschusses   Kreisausschusses 
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Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen der Kreissparkasse Teltow-Fläming 

 
 
 

Aufgebotsverfahren: 
 
 
Das Sparkassenbuch Nummer 1000 041 847 ist in Verlust geraten.  
 
Es wird hiermit aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten (vom Tag der Veröffentlichung an gerechnet) 
seine Rechte anzumelden; andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Kreissparkasse Teltow-Fläming 
Der Vorstand 
 
 
 
Das Sparkassenbuch Nummer 1253 116 640 ist in Verlust geraten.  
 
Es wird hiermit aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten (vom Tag der Veröffentlichung an gerechnet) 
seine Rechte anzumelden; andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Kreissparkasse Teltow-Fläming 
Der Vorstand 
 
 
 
Das Sparkassenbuch Nummer 1253 092 962 ist in Verlust geraten.  
 
Es wird hiermit aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten (vom Tag der Veröffentlichung an gerechnet) 
seine Rechte anzumelden; andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Kreissparkasse Teltow-Fläming 
Der Vorstand 
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Das Sparkassenbuch Nummer 1253 106 882 ist in Verlust geraten.  
 
Es wird hiermit aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten (vom Tag der Veröffentlichung an gerechnet) 
seine Rechte anzumelden; andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Kreissparkasse Teltow-Fläming 
Der Vorstand 
 
 
 
Das Sparkassenbuch Nummer 1253 100 701 ist in Verlust geraten.  
 
Es wird hiermit aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten (vom Tag der Veröffentlichung an gerechnet) 
seine Rechte anzumelden; andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Kreissparkasse Teltow-Fläming 
Der Vorstand 
 
 
 
Das Sparkassenbuch Nummer 1253 116 110 ist in Verlust geraten.  
 
Es wird hiermit aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten (vom Tag der Veröffentlichung an gerechnet) 
seine Rechte anzumelden; andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Kreissparkasse Teltow-Fläming 
Der Vorstand 
 
 
 
Das Sparkassenbuch Nummer 1253 707 614 ist in Verlust geraten.  
 
Es wird hiermit aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten (vom Tag der Veröffentlichung an gerechnet) 
seine Rechte anzumelden; andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Kreissparkasse Teltow-Fläming 
Der Vorstand 
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Das Sparkassenbuch Nummer 1410 147 025 ist in Verlust geraten.  
 
Es wird hiermit aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten (vom Tag der Veröffentlichung an gerechnet) 
seine Rechte anzumelden; andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Kreissparkasse Teltow-Fläming 
Der Vorstand 
 
 
 
Das Sparkassenbuch Nummer 1630 032 448 ist in Verlust geraten.  
 
Es wird hiermit aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten (vom Tag der Veröffentlichung an gerechnet) 
seine Rechte anzumelden; andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Kreissparkasse Teltow-Fläming 
Der Vorstand 
 
 
 
Das Sparkassenbuch Nummer 1253 049 137 ist in Verlust geraten.  
 
Es wird hiermit aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten (vom Tag der Veröffentlichung an gerechnet) 
seine Rechte anzumelden; andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Kreissparkasse Teltow-Fläming 
Der Vorstand 
 
 
 
Das Sparkassenbuch Nummer 1531 032 377 ist in Verlust geraten.  
 
Es wird hiermit aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten (vom Tag der Veröffentlichung an gerechnet) 
seine Rechte anzumelden; andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Kreissparkasse Teltow-Fläming 
Der Vorstand 
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Kraftloserklärungen: 
 
 
Auf Beschluss des Vorstandes der Kreissparkasse Teltow-Fläming wird das 
Sparkassenbuch Nummer 1410 173 360 hierdurch für kraftlos erklärt. 
 
Kreissparkasse Teltow Fläming 
Der Vorstand 
 
 
 
Auf Beschluss des Vorstandes der Kreissparkasse Teltow-Fläming wird das 
Sparkassenbuch Nummer 1410 234 432 hierdurch für kraftlos erklärt. 
 
Kreissparkasse Teltow Fläming 
Der Vorstand 
 
 
 
Auf Beschluss des Vorstandes der Kreissparkasse Teltow-Fläming werden die 
Sparkassenbücher mit den Nummern  

1253 072 325 
1253 088 639 
1253 090 889 

hierdurch für kraftlos erklärt. 
 
 
Kreissparkasse Teltow Fläming 
Der Vorstand 
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